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entspricht;  in einem die Aufklärung des operat iv bekannten 

Sachverhalts tatsächl ich ermögl ichenden Zusammenhang gestel l t  

ist ,  welcher die Durchführung solcher Prüfungshandlungen er

mögl icht,  die für die off iz iel le Beweisführung notwendig 

sind/ einen hohen Konspirat ionseffekt besitzt ,  d.  h. ,  z.  B. 

für den Verdächt igen und andere Personen glaubhaft  und ge

dankl ich nachvol lz iehbar, aber tatsächl ich nicht überprüfbar 

ist  und die Notwendigkeit  des Tät igwerdens der Untersuchungs-- 

organe des MfS begründet.

Das verdeut l icht,  daß durch die Gestal tung eines Anlasses 

häuf ig nur ein Tei l  der vor l iegenden inoff iz iel len Beweismit

tel  of f iz ial is iert  wird. In derart igen Fäl len muß der Anlaß 

gleichzeit ig die Mögl ichkeit  bieten, mit tels der auf seiner 

Grundlage vorzunehmenden strafprozessualen Prüfungshandlungen 

durch die Untersuchungsorgane weitere inoff iz iel le Beweismit

tel  zu off iz ial is ieren.

Daneben ist  auch die Gestal tung eines solchen Anlasses denk

bar,  welcher es durch seine inhalt l iche und formel le Ausge

stal tung zuläßt,  ein Ermit t lungsverfahren ohne die Durchfüh

rung strafprozessualer Prüfungshandlungen einzulei ten, da 

al lein die Bewertung der Verdachtshinweise die Begründung 

des Verdachts einer oder mehrerer Straftaten ermögl icht. .

1
Wie die Off iz ial is ierung insgesamt, so stel l t  auch die Ge

stal tung von Anlässen als speziel le Form der Off iz ial is ierung 

inoff iz iel ler Beweismit tel  konkrete Anforderungen an die Zu

sammenarbeit  zwischen den operat iven Diensteinheiten und der 

Linie IX. Oede Off iz ial is ierung ist  für sich selbst einmal ig, 

da die personel len, terr i tor ialen, temporalen u, a. Gegeben

heiten in jedem operat iven Material  unterschiedl ich sind.

Diese Spezif ika des konkreten Einzelfal ls gi l t  es bewußt zu 

nutzen, um die aus den jewei l igen operat iven Material ien 1
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